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Dienstwagennutzer:            

gültig ab (Datum der Übernahme):        

Fabrikat und Type:            

Erstzulassung:                

km-Stand:                 

Kennzeichen:    W-VAV         
 
 
Es gilt die jeweils gültige Fassung der Fuhrparkrichtlinie. Sofern relevant, dazu 
ergänzend wichtige Hinweise in Bezug auf: 
 
Wichtiger Hinweis Anhängerkupplung 
 
Es sind die gesetzlichen Bestimmungen zum Ziehen eines Anhängers vom 
Dienstwagennutzer einzuhalten! Dies betrifft auch die Vorgaben des Herstellers vom 
Dienstfahrzeug!“ 
 
Wichtiger Hinweis Allrad 
 
Der Allradantrieb kann gerade auf nassen, vereisten oder verschneiten Fahrbahnen, 
schnell ein falsches Sicherheitsgefühl suggerieren. Mit Allrad hat das Fahrzeug zwar 
eine bessere Traktion, aber zum Bremsen verwenden alle Fahrzeuge, ob mit oder 
ohne Allradantrieb, immer alle Räder, so dass Allradfahrzeuge keine kürzeren 
Bremswege haben. Außerdem reduziert eine Übertragung von Antriebskraft über die 
gelenkten Räder die verbleibende Haftung für Seitenführungskräfte, was im 
Grenzbereich ein früheres Ausbrechen aus der Kurve bewirken kann. Eine 
Schneekettenpflicht ist jedenfalls bindend. Bei vorhandener Zusatztafel 
„Ausgenommen Allrad“ liegt es im Ermessen des Lenkers, in welchem Fall das 
Anlegen der Schneeketten zum Bergabfahren als verkehrssicherer und somit ratsam 
gilt. 
 
 
VAV VERSICHERUNG  
 
i.V. Martin Marzi  
 
 
Ich bin mit den festgelegten Bestimmungen in allen Punkten einverstanden und 
bestätige, das Fahrzeug, die Fahrzeugpapiere sowie       Fahrzeugschlüssel 
übernommen zu haben. 
 
 
     , ................................................................................. 
(Datum, Unterschrift) 


